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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VVG §4 Abs1;

1. VVG § 4 heute

2. VVG § 4 gültig ab 01.02.1991

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 89/07/0155 E 30. Juni 1992 RS 3

Stammrechtssatz

Die ursprünglich eingeräumte Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Arten der Realisierung der aufgetragenen Leistung

wird dem Verp8ichteten durch die zwangsweise Vollstreckung aus der Hand genommen; ein Ein8uß auf die

Durchführung der Ersatzvornahme steht dem Verpflichteten nicht zu (Hinweis E 20.3.1972, 1812/71).
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